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VERORDNUNG (EU) 2022/… DES RATES 

vom … 

zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 zur Festlegung  

des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 312, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 106a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments1, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

                                                 

1 Zustimmung vom … (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Infolge des grundlosen und ungerechtfertigten Angriffskrieges Russlands gegen die 

Ukraine hat die Union die Ukraine mit einer Reihe finanzieller Maßnahmen unterstützt. 

Die Unterstützung wurde auf Ad-hoc-Basis für einen begrenzten Zeitraum gewährt und hat 

umfangreiche Dotierungen aus dem Unionshaushalt und den Garantien der Mitgliedstaaten 

erfordert. 

(2) Die Ukraine wird weiteren Beistand benötigen, um das Funktionieren des Staates aufrecht-

zuerhalten. Es wird erwartet, dass die Union, gemeinsam mit anderen internationalen 

Partnern, einen Beitrag zur Deckung des dringenden Finanzierungsbedarfs der Ukraine 

leistet. Zu diesem Zweck hat die Union mit der Verordnung (EU) …/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates1+ ein neues Instrument geschaffen. Mit diesem Instrument wird 

ein erheblicher Teil des geplanten finanziellen Beistands in Form von Darlehen gewährt. 

(3) Im Zusammenhang mit der zunehmenden äußeren Instabilität ist es angezeigt, eine 

strukturierte Finanzierungslösung für die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen, um eine 

kontinuierliche finanzielle Unterstützung für die Ukraine sicherzustellen. 

                                                 

1 Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … (ABl. L … 

vom …, S. …). 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 63/22 (2022/0371(COD)) 

in den Text einfügen und die zugehörige Fußnote vervollständigen. 
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(4) Es ist daher angezeigt, die Union in die Lage zu versetzen, die erforderlichen Haushalts-

mittel auf nachhaltige und solide Weise bereitzustellen. Zu diesem Zweck sollte der 

bestehende Mechanismus in Form einer Garantie aus dem Unionshaushalt zur Deckung 

des finanziellen Beistands, der der Ukraine in den Jahren 2023 und 2024 zur Verfügung 

gestellt wird, ausgeweitet werden. Dieser Mechanismus sollte die Mobilisierung von bis zu 

100 % derjenigen finanziellen Verbindlichkeiten ermöglichen, die erforderlich sind, um 

den Rückzahlungsverpflichtungen der Union im Rahmen von Anleihe- und Darlehens-

transaktionen nachzukommen, falls die Union die fällige Zahlung nicht rechtzeitig von der 

Ukraine erhält. 

(5) Es sollte möglich sein, die erforderlichen, die Obergrenzen des Mehrjährigen Finanz-

rahmens überschreitenden Mittel im Unionshaushalt sowohl für Mitgliedstaaten als auch 

für den für die Jahre 2023 und 2024 verfügbaren finanziellen Beistand für die Ukraine in 

Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit sollte die Verpflichtung zur Einhaltung der 

Eigenmittelobergrenze gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses (EU, Euratom) 

2020/2053 des Rates1 unberührt lassen. 

(6) Grundsätzlich und vorbehaltlich außergewöhnlicher Entwicklungen sollte diese Garantie 

aus dem Unionshaushalt, wie in der Verordnung (EU) …/…+ festgelegt, eine kurzfristige 

finanzielle Hilfe bis zu einem Höchstbetrag von 18 000 000 000 EUR abdecken und die 

Verwendung der Makrofinanzhilfe während des Jahres 2024 sollte, wie in jener 

Verordnung festgelegt, auf Auszahlungen im ersten Quartal des Jahres begrenzt sein. 

                                                 

1 Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das 

Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1). 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 63/22 (2022/0371(COD)) 

in den Text einfügen. 
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(7) Die vorliegende Verordnung sollte nur für Programme des finanziellen Beistands für die 

Ukraine gelten, die für die Jahre 2023 und 2024 zur Verfügung stehen. 

(8) Die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates1 sollte daher entsprechend geändert 

werden. 

(9) Angesichts der Dringlichkeit, die sich aus den außergewöhnlichen Umständen infolge des 

grundlosen und ungerechtfertigten Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine ergibt, 

wird es als angemessen angesehen, sich auf die Ausnahme von der Achtwochenfrist gemäß 

Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente 

in der Europäischen Union zu berufen. 

(10) In Anbetracht der Lage in der Ukraine sollte diese Verordnung aus Gründen der 

Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 

1 Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung 

des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433I vom 22.12.2020, 

S. 11). 
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Artikel 1 

In Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 wird folgender Unterabsatz 

angefügt: 

„Ist es erforderlich, eine Garantie für einen gemäß Artikel 220 Absatz 1 der Haushaltsordnung 

genehmigten und für die Jahre 2023 und 2024 zur Verfügung stehenden finanziellen Beistand für 

die Ukraine in Anspruch zu nehmen, so wird der notwendige Betrag über die MFR-Obergrenzen 

hinaus bereitgestellt.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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